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Allgemeine Geschäftsbedingungen der  

UNIMISSION AG 

(gültig ab 14.11.2019) 

1. Anwendungsbereich 

1.1 Die vorliegenden Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen (AGB) bilden recht-
liche Grundlage sämtlicher Geschäfts-
fälle zwischen der UNIMISSION AG und 
dem jeweiligen Vertragspartner (Kunde). 
Anders lautende Bedingungen seitens 
Kunden sind nur gültig, soweit sie von 
UNIMISSION AG schriftlich genehmigt 
worden sind. Änderungen oder Ergän-
zungen einer auch in anderweitiger Form 
abgeschlossenen Vereinbarung bedür-
fen der Schriftlichkeit. 

1.2 Ein Vertrag gilt unter folgenden Be-
dingungen als abgeschlossen: 

- Mit dem Eingang der schriftlichen 

Auftragsbestätigung von UNIMIS-

SION AG beim Kunden. 

- Mit der beidseitigen Unterzeich-

nung eines (separaten) Vertrags. 

- Mit Eingang der Lieferung beim 

Kunden. 

1.3 Diese AGB sind Bestandteil des je-
weiligen Vertrags. Spätestens bei Liefe-
rung gelten die AGB als vom Kunden an-
genommen. 

2. Lieferungen und Leis-
tungen 

2.1 Der Inhalt der Vereinbarung richtet 
sich nach dem schriftlichen Vertrag oder 
– bei dessen Fehlen – nach der schriftli-
chen Auftragsbestätigung von UNIMIS-
SION AG. Angaben sind nur verbindlich, 
soweit sie schriftlich zugesichert sind. 
 

2.2 Durch einen schriftlichen Vertrag  
oder die Auftragsbestätigung werden 
zwischen den Parteien bestehende aus-
drückliche oder stillschweigende Verein-
barungen, Zusagen oder Angebote voll-
umfänglich ersetzt. 
 
2.3 Die Lieferfrist beginnt mit Eingang der 
Bestellung und deren Bestätigung durch 
UNIMISSION AG oder nach Vertragsin-
halt. Die Nichteinhaltung einer vereinbar-
ten Lieferfrist ist durch den Kunden 
schriftlich zu mahnen sowie UNIMIS-
SION AG eine Nachfrist von mindestens 
vier Wochen zur Lieferung einzuräumen. 
 
2.4 Der Besteller hat keinen Anspruch 
auf Schadenersatz, Konventionalstrafe 
oder Auflösung des Vertrages wegen 
Verspätung der Lieferung. Eine Lie-
ferverpflichtung erlischt vollständig bei 
Zahlungsunfähigkeit des Bestellers. 
 
2.5 Die Lieferung für Geräte erfolgt ab 
Werk bis zum vereinbarten Installations-
ort. Die Installation und das Erstellen der 
technischen Betriebsbereitschaft und die 
technische Abnahme werden durch UNI-
MISSION AG durchgeführt. Ist der Instal-
lationsort im Vertrag nicht explizit er-
wähnt, befindet sich dieser am Sitze des 
Kunden.  

3. Gewährleistung und 
Haftung 

3.1 Die Gewährleistung für Lieferungen 
und anderen Leistungen entfällt, wenn 
der Kunde ohne vorherige schriftliche Zu-
stimmung von UNIMISSION AG Ände-
rungen an den Lieferungen vornimmt. 
Die Gewährleistung verfällt ebenfalls, 
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wenn der Kunde Störungen selbst besei-
tigt oder durch Dritte beseitigen lässt o-
der wenn er Zubehör oder Verbrauchs-
material verwendet, das nicht den Vorga-
ben von UNIMISSION AG entspricht.  

3.2 Während der Gewährleistungsfrist 
hat der Kunde UNIMISSION AG rechtzei-
tig über jeden Standortwechsel der Ge-
räte zu informieren.  

3.3 Im Falle eines Mangels während der 
Gewährleistungsfrist steht dem Kunden 
unter Ausschluss der gesetzlichen Ge-
währleistungsrechte gemäss Obligatio-
nenrecht ausschliesslich das Recht auf 
Nachbesserung zu. UNIMISSION AG ist 
berechtigt, anstelle der Nachbesserung 
eine Ersatzlieferung vorzunehmen. 
Bleibt die Nachlieferung bzw. die Nach-
besserung zweimal erfolglos, ist der 
Kunde berechtigt, vom Vertrag zurückzu-
treten, sofern der Mangel den zugesi-
cherten Gebrauch der gelieferten Geräte 
ausschliesst oder erheblich beeinträch-
tigt.  

3.4 UNIMISSION AG leistet keine Ge-
währ dafür, dass die Produkte frei von 
Schutzrechten Dritter sind.  

3.5 Sämtliche weitergehenden Ansprü-
che des Kunden aus oder im Zusammen-
hang mit dem Vertrag werden wegbe-
dungen, sofern nicht Absicht oder grobe 
Fahrlässigkeit von UNIMISSION AG vor-
liegt. Vorbehalten bleiben zwingende ge-
setzliche Haftungsbestimmungen. 

3.6 UNIMISSION AG haftet insbeson-
dere nicht für indirekte, mittelbare 
oder Folgeschäden wie bspw. entgange-
ner Gewinn, Datenverlust, Wiederher-
stellung von zerstörten Daten, Ansprü-
che Dritter oder Schäden aus der Nicht-
erfüllung von vertraglichen Verpflichtun-
gen des Kunden. 

4. Preise und Zahlungs-
bedingungen 

4.1 Alle Preise verstehen sich exkl. der 
jeweils gültigen MWST. Indirekte Steu-
ern, einschliesslich einer allfälligen Erhö-
hung der MWST oder zusätzliche Ge-
bühren gehen zu Lasten des Kunden. 

4.2 Werden diverse Lieferungen oder 
Dienstleistungen in einer Offerte zusam-
mengefasst, ist der Gesamtpreis (und 
nicht einzelne Preise) verbindlich. 

4.3 Der Kunde verpflichtet sich, den im 
Vertrag festgelegten Preis zu bezahlen. 
Der Preis ist 30 Tage nach Lieferung 
oder bei erbrachter Leistung fällig, sofern 
nicht etwas Abweichendes schriftlich ver-
einbart ist. Rechnungsstellung und In-
kasso können durch Dritte wahrgenom-
men werden. 

4.4 Die von UNIMISSION AG gestellten 
Rechnungen sind netto innert 30 Tagen 
ab Rechnungsdatum zu zahlen. Nach 
Ablauf dieser Frist von 30 Tagen fällt der 
Kunde unmittelbar in Verzug und Ver-
zugszinsen in Höhe von 8% p.a. sind ge-
schuldet. Bei fortgesetzter Nichtbeach-
tung der Zahlungsfristen behält sich UNI-
MISSION AG das Recht vor, Lieferungen 
nur gegen Vorkasse vorzunehmen oder 
gegen einmalige Vorankündigung die Di-
rektlieferung an den Kunden komplett 
einzustellen. UNIMISSION AG über-
nimmt für dadurch entstandene Nachteile 
und Schäden seitens des Kunden keiner-
lei Haftung.  
 
4.5 Erfolgt die Zahlung auch nach erfolg-
ter Mahnung nicht, stehen UNIMISSION 
AG sämtliche Rechte gemäss Art. 107 ff. 
OR zu. 
 

5. Vorbereitungshand-
lungen, Abnahme, An-
nahmeverzug 

5.1. Kann der Installationsort beim Kun-
den nur mit besonderem Aufwand (z.B. 
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Einsatz eines Krans, einer Hebebühne 
usw.) erreicht werden, übernimmt der 
Kunde die dadurch entstehenden Mehr-
kosten. Der Kunde sorgt für geeignete 
Räume am Installationsort. Die techni-
schen und räumlichen Voraussetzungen 
sind vom Kunden gemäss den Angaben 
von UNIMISSION AG bis zur Installation 
bereit zu stellen. Diese Vorarbeiten sind 
vom Kunden entsprechend den Vorga-
ben von UNIMISSION AG auszuführen. 
Alle Schäden und Nachteile, welche auf 
Mängel der elektrischen Installation, der 
Klimatisierung, der Stromqualität und der 
vom Kunden zur Verfügung gestellten 
elektrischen Anschlüsse und Einrichtun-
gen beruhen, gehen zu Lasten des Kun-
den. 

5.2 Installationsarbeiten oder andere 
Leistungen werden unmittelbar nach de-
ren Abschluss von den Parteien abge-
nommen. Die Abnahme erfolgt im Bei-
sein je eines unterschriftsberechtigen 
Vertreters der Parteien; es wird ein 
schriftliches Abnahmeprotokoll erstellt. 

5.3. Die durch den Annahmeverzug des 
Kunden entstehenden Mehrkosten (z.B. 
Lagerung und Überholung der Geräte) 
gehen zu Lasten des Kunden.  

6. Eigentum und Schutz-
rechte 

6.1. Lieferungen bleiben bis zur vollstän-
digen Bezahlung des Kaufpreises und al-
ler Nebenkosten im Eigentum von UNI-
MISSION AG.  

6.2. UNIMISSION AG ist berechtigt, an 
Lieferungen den Eigentumsvorbehalt ge-
mäss Art. 715 f. ZGB bei der zuständigen 
Behörde am Domizil des Kunden eintra-
gen zu lassen. Nach der vollständigen 
Bezahlung des Kaufpreises und aller Ne-
benkosten wird UNIMISSION AG den 
eingetragenen Eigentumsvorbehalt lö-
schen lassen.  

6.3. Bis zur vollständigen Bezahlung des 
Gesamtpreises darf der Kunde die Pro-
dukte weder auf Dritte übertragen oder 
sonstwie veräussern, noch diese ver-
pfänden. Der Kunde nimmt Kenntnis da-
von, dass er auch im Falle ganzer oder 
teilweiser Zerstörung der Produkte nach 
dem Gefahrenübergang, aus welchem 
Grund auch immer, zur Bezahlung des 
Gesamtkaufpreises verpflichtet bleibt.  

6.4. Nach Übergang des Eigentums ver-
pflichtet sich der Kunde, die Geräte sei-
nerseits nicht weiter zu verkaufen, ohne 
vorher UNIMISSION AG die Möglichkeit 
eines Rückkaufs zu dem von einem Drit-
ten angebotenen Preis eingeräumt zu 
haben.  

6.5. Die Ausübung eines Retentions-
rechts auf Geräte, Programme und Da-
tenträger ist ausgeschlossen.  

6.6. Sämtliche Schutzrechte wie Patente, 
Urheberrechte, Marken- oder Design-
rechte und Know-how verbleiben im allei-
nigen Eigentum von UNIMISSION AG o-
der ihren Lizenzgebern. Das Nutzungs-
recht des Kunden ist unter Vorbehalt 
zwingender gesetzlicher Vorschriften 
ausschliesslich auf den vertragsgemäs-
sen Gebrauch der Produkte beschränkt.  

6.7. Die von UNIMISSION AG dem Kun-
den zur Verfügung gestellten Handbü-
cher, Zeichnungen, Diagramme und an-
deres, sich auf die Geräte beziehendes 
Material, bleiben Eigentum von UNIMIS-
SION AG. Dieses Material darf nur mit 
ausdrücklicher und schriftlicher Zustim-
mung von UNIMISSION AG vervielfältigt 
oder an dritte Personen weitergegeben 
werden. Der Kunde verpflichtet sich aus-
drücklich, alle im Rahmen dieses Ver-
tragsverhältnisses erlangten Fabrikati-
ons- oder Geschäfts-geheimnisse, von 
denen er Kenntnis erlangt, vertraulich zu 
behandeln.  
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7. Übergang von Nutzen 
und Gefahr 

7.1 Der Übergang von Nutzen und Ge-
fahr der Geräte auf den Kunden erfolgt 
zum Zeitpunkt der technischen Abnahme 
am Installationsort. Abnahmedatum ist 
der Tag der technischen Abnahme, an 
welchem der Kunde die Geräte, vorbe-
haltlich nicht erkennbarer Mängel, schrift-
lich akzeptiert. Im Falle einer Inbetrieb-
nahme durch den Kunden vor der techni-
schen Abnahme gilt das Gerät ebenfalls 
als akzeptiert (nicht erkennbare Mängel 
vorbehalten). 

8. Abtretung von Rechten 
und Pflichten 

8.1 Der Kunde stimmt einer allfälligen 
Übertragung der UNIMISSION AG zu-
stehenden Rechten und Pflichten aus 
dem Vertrag auf Dritte zu. Eine Abtretung 
von Rechten und Pflichten seitens des 
Kunden bedarf der schriftlichen Zustim-
mung von UNIMISSION AG. 

9. Datenschutz  

9.1 Die personenbezogenen Daten des 
Kunden – wie beispielsweise Name, Ad-
resse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, 
Kontaktperson – werden von UNIMIS-
SION AG in Übereinstimmung mit dem 
Schweizerischen Datenschutzrecht er-
hoben und bearbeitet.  

9.2 UNIMISSION AG verwendet die per-
sonenbezogenen Daten des Kunden zur 
Abwicklung des Vertragsverhältnisses, 
zur Kundenpflege, zu Marketingzwecken 
und zur regelmässigen Information des 
Kunden über neue Produkte und Ange-
bote von UNIMISSION AG, zur Verbes-
serung der Produkte und Dienstleistun-
gen sowie zur Durchführung von Markt-
forschungen.  

9.3 UNIMISSION AG trifft alle angemes-
senen Vorkehrungen, um die Sicherheit 
der personenbezogenen Daten der Kun-
den zu gewährleisten.  

10. Anwendbares Recht, 
Gerichtsstand 

10.1. Diese AGB und die gestützt darauf 
abgeschlossenen Verträge unterstehen 
materiellem Schweizer Recht, unter Aus-
schluss des Übereinkommens der Ver-
einten Nationen über Verträge über den 
internationalen Warenkauf vom 11. April 
1980.  
 
10.2. Ausschliesslicher Gerichtsstand für 
alle Streitigkeiten ist der Sitz der UNIMIS-
SION AG. 


